PAGE  

KAPITEL 17

GERICHTLICHE ENTMÜNDIGUNG

A. Rechtsgrundlage
Zivilgesetzbuch, Art. 489 - 512

Gerichtsgesetzbuch, Art. 1238 - 1253

B. Anwendungsbereich
Diese Maßnahme betrifft Personen, die geistig behindert sind oder unter bleibenden psychischen Störungen leiden, aber auch geistig kranke Menschen im weiteren Sinne.

Diese Maßnahme kann für den Volljährigen getroffen werden, der sich in einem dauerhaften Zustand von Schwachsinn oder Demenz befindet, selbst wenn dieser Zustand lichte Momente aufweist. 

C. Verfahren
Wie für Personen, die unter verlängerte Minderjährigkeit gestellt werden, spricht das Gericht Erster Instanz ein Urteil aus auf Gesuch eines Betroffenen (Angehörige, der Ehepartner oder der Prokurator des Königs, wenn es weder Angehörige noch einen Ehepartner gibt). 

Bevor das Gericht sein Urteil fällt, muss es den Ehepartner, die Eltern und die Nachkommen der Person, für die die Entmündigung beantragt wird, anhören.

Dem Gesuch sind Belege oder Aufzeichnungen in Bezug auf Handlungen und Vorkommnisse, die die Notwendigkeit der Maßnahme rechtfertigen können, beizufügen. Nachdem der Richter die Familienmitglieder des Betroffenen angehört hat (siehe oben), bestimmt er darüber hinaus einen oder mehrere Neuropsychiater, um die Person, für die die Entmündigung beantragt wird, zu untersuchen.

Zunächst bestellt der Richter einen vorläufigen Verwalter: Diese Person hat dieselben Zuständigkeiten wie ein Vormund.

Danach werden ein Vormund und ein Gegenvormund bestellt, um den Besitz der betroffenen Person zu verwalten. 

Einige Beispiele ihrer Aufgaben: 

· eine Versicherung zu Gunsten des geistig kranken Menschen abschließen; 

· Schulden abtragen; 

· Schenkungen entgegennehmen (mit dem Einverständnis des Friedensrichters); 

· bestimmte Güter der geistig kranken Person verkaufen (mit dem Einverständnis des Friedensrichters). 

D. Folgen
Ein Entmündigter wird einem Minderjährigen gleichgestellt, was seine Person und seinen Besitz betrifft. Er darf keine Rechtsgeschäfte abwickeln (zum Beispiel ein Haus verkaufen). Alle von einem Entmündigten vorgenommenen Rechtsgeschäfte sind nichtig. Dieser Zustand endet mit den Ursachen, die ihn hervorgerufen haben, nach dem Urteil zur  Aufhebung der Maßnahme, das auf Gesuch hin ausgesprochen wurde gemäß derselben Formalitäten, die auch für eine Entmündigung vorgesehen sind.
  

WO INFORMIERE ICH MICH ?
· INCLUDEPICTURE  \d "Carre_vertE032.gif"RECHTSANWALT
· INCLUDEPICTURE  \d "Carre_vertE032.gif"NOTAR
· INCLUDEPICTURE  \d "Carre_vertE032.gif"FRIEDENSRICHTER
· INCLUDEPICTURE  \d "Carre_vertE032.gif"VEREINIGUNGEN FÜR MENSCHEN MIT BEHINDERUNG
(siehe "Nützliche Anschriften" am Ende dieses Handbuchs)

